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§ 4 T-FSG Erhaltung von
Einfriedungen

 T-FSG - Feldschutzgesetz 2000, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.04.2020

(1) Einfriedungen sind zu erhalten, soweit sie zum Schutz von landwirtschaftlichen Grund1ächen und

Waldweideflächen gegen Weidevieh erforderlich sind.

(2) Zur Erhaltung einer Einfriedung gehört auch deren Wiederherstellung.

(3) Einfriedungen sind, sofern sich nicht aufgrund eines besonderen Rechtstitels etwas anderes ergibt, von denjenigen

zu erhalten, die oder deren Rechtsvorgänger sie aufgrund langjähriger Übung, die jedenfalls in die letzten 30 Jahre vor

der Einleitung des Verfahrens hineinreichen muss, erhalten haben.
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